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Personalausstattung zum Stichtag 15.10. Berichtsjahr

Anzahl der Mitarbeiter/innen davon weiblich

1 Vollzeitstelle =    Std. pro 

Woche

lt. Arb.vertrag tatsächl. Ist

Sozialarbeiter/in, Sozialpädagoge/in

davon

Sozialarbeiter/innen/Sozialpädagogen/innen mit staatl. Anerkennung

 i.d.Tätigkeit als SozA/SozPäd mit gleichwertigen Fähigkeiten und Erfahrungen

 i.d.Tätigkeit als SozA/SozPäd

andere, welche

Diplom Pädagoge/in

davon

Diplom Pädagoge/in mit abgeschlossener Ausbildung

andere, welche

   Heilpädagoge/in

davon

Heilpädagogen/innen mit staatl. Anerkennung

andere, welche

Psychologe/in

davon

Psychologen/innen mit abgeschlossener Ausbildung

andere, welche

Pflegefachkraft

davon

staatl.anerkannte Krankenpflegekräfte

andere, welche

Krankenpflege-/Altenpflegepersonal

davon

Krankenschwestern/Krankenpfleger mit staatl. Anerkennung

Krankenpflegehelfer/innen

Altenpfleger/innen mit staatl. Anerkennung

Altenpflegehelfer/innen

andere, welche

Ergotherapeut/in (auch Arbeits- und Beschäftigungstherapeut/in)

davon

Ergotherapeuten/innen mit abgeschlossener Ausbildung

andere, welche

Heilerziehungspfleger/in

davon

Heilerziehungspfleger/innen mit abgeschlossener Ausbildung

andere, welche

Arzt/Ärztin

Sachbericht zu Maßnahmen der Qualitätssicherung 
Leistungstyp ............

1. Personelle Ausstattung

geforderte Berufsgruppe/Fachkräfte 

1.1. Betreuungspersonal

Summe Wochenarbeitsstd. 
Arbeitswoche in die der 15.10. fällt

BETREUUNG

tatsächliche Qualifikation

fluegelb:

Definition Arbeitswoche: 
Montag bis Sonntag 
in die der Stichtag 15.10. 
d.J. liegt 

fluegelb:

Personal, was Aufgaben der Berufsgruppe 
übernimmt, aber keiner Qualifikation wie vorher 
angegeben zugeordnet werden kann. 

fluegelb:

Personal, was Aufgaben der Berufsgruppe 
übernimmt, aber keiner Qualifikation wie vorher 
angegeben zugeordnet werden kann. 

fluegelb:

Personal, was Aufgaben der Berufsgruppe 
übernimmt, aber keiner Qualifikation wie vorher 
angegeben zugeordnet werden kann. 

fluegelb:

Personal, was Aufgaben der Berufsgruppe 
übernimmt, aber keiner Qualifikation wie vorher 
angegeben zugeordnet werden kann. 

fluegelb:

Personal, was Aufgaben der Berufsgruppe 
übernimmt, aber keiner Qualifikation wie vorher 
angegeben zugeordnet werden kann. 

fluegelb:

Personal, was Aufgaben der Berufsgruppe 
übernimmt, aber keiner Qualifikation wie vorher 
angegeben zugeordnet werden kann. 

fluegelb:

Personal, was Aufgaben der Berufsgruppe 
übernimmt, aber keiner Qualifikation wie vorher 
angegeben zugeordnet werden kann. 

fluegelb:

II B 12 (da nur von dort gefordert) muss 
definieren, welche Qualifikation vorliegen 

fluegelb:

Es ist nur die Jahreszahl als 
Berichtsjahr einzutragen

fluegelb:

Personal, was Aufgaben der Berufsgruppe 
übernimmt, aber keiner Qualifikation wie vorher 
angegeben zugeordnet werden kann. 

fluegelb:

Angabe nur für LTs WfBM 
und FB gefordert 
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Hauswirtschaftskräfte (mit Betreuungsaufgaben)

davon

Hauswirtschaftskräfte mit abgeschlossener Ausbildung

Köche/innen

andere, welche

Erzieher/in

davon

Erzieher/innen mit staatl. Anerkennung

andere, welche

Rehabilitationspädagoge/in

davon

Diplom Rehabilitationspädagogen/innen

andere, welche

"Fachkraft in der Behindertenhilfe"

davon

ausgebildete "Fachkräfte in der Behindertenhilfe"

andere, welche

Sonstige

welche

Qualifiziertes Personal zur Durchführung fördernder und pflegerischer 
Tätigkeiten

davon

Sozialarbeiter/in, Sozialpädagoge/in

Heilpädagoge/in

Pflegefachkraft

Krankenpflegepersonal/

Ergotherapeuten

Heilerziehungspfleger/in / Erzieher/in

Rehabilitationspädagoge/in

andere, welche

davon

Fachkraft mit Sonderpädagogischer Zusatzausbildung (SPZ)

Qualifikation aus dem pädagogischen/ sozialen Bereich mit sonstigen Kenntnissen 

und Fähigkeiten gem. § 9 Abs. 3, Satz 4 WVO

Fachkraft ohne SPZ

andere, welche

Geeignetes Personal für Nachtwache

Geeignetes Personal für Nachtbereitschaft

lt. Arb.vertrag tatsächl. Ist

Altenpfleger/in

andere, welche

Besonderheiten Personal am Stichtag

Gymnastiklehrer/in

Heilpädagoge/in
Physiotherapeut/in (auch Krankengymnast/in)

Krankenschwester/pfleger
Psychologe/in

Motopäde/in

Musiktherapeut/in
Arzt/Ärztin

Summe Wochenarbeitsstd. 

Fachkräfte insgesamt
Nicht-Fachkräfte

geforderte Berufsgruppe

Ergotherapeut/in (auch Arbeits- und Beschäftigungstherapeut/in)

Sozialarbeiter/in, Sozialpädagoge/in

Erzieher/in
Heilerziehungspfleger/in

Rehabilitationspädagoge/in

Fachkraft gem. § 9 Abs. 3 Werkstättenverordnung (WVO)

Arbeitswoche in die der 15.10. fällt

BEGLEITENDER DIENST
Greiff:
Für den begleitenden Dienst in den LB WfbM und 
FB werden exemplarisch geeignete Berufsgruppen 
genannt. Die tatsächlich notwendigen 
Berufsgruppen sind aus den jeweiligen 
Konzeptionen abzuleiten. Die Überschrift 
"Geforderte Berufsgruppen" muss aus technischen 
Gründen beibehalten werden. 

fluegelb:

Personal, was Aufgaben der Berufsgruppe 
übernimmt, aber keiner Qualifikation wie vorher 
angegeben zugeordnet werden kann. 

fluegelb:

Personal, was Aufgaben der Berufsgruppe 
übernimmt, aber keiner Qualifikation wie vorher 
angegeben zugeordnet werden kann. 

fluegelb:

Personal, was Aufgaben der Berufsgruppe 
übernimmt, aber keiner Qualifikation wie vorher 
angegeben zugeordnet werden kann. 

fluegelb:

Personal, was Aufgaben der Berufsgruppe 
übernimmt, aber keiner Qualifikation wie vorher 
angegeben zugeordnet werden kann. 

fluegelb:

muss von II B 12 definiert werden, 
was darunter verstanden wird und 
als Kommentar einfügen!

Personal mit einem Zertifikat über den 
erfolgreichen Abschluß des berufsbegleitenden 
Lehrgangs "Fachkraft in der Behindertenhilfe". 
Der Lehrgang bescheinigt gleichwertige 
Kenntnisse und Erfahrungen wie 
Heilerziehungspfleger. 

fluegelb:

Zusatz nur für LT WfbM und FB 

gültig:

und für diesen Leistungstyp anteilig 
zutreffend

fluegelb:

Personal, was Aufgaben der Berufsgruppe 
übernimmt, aber keiner Qualifikation wie vorher 
angegeben zugeordnet werden kann. 
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nur Stellenanteil für Leitung eintragen; 
Stellenanteil für Betreuung bei 1.1 eintragen

Zusatz nur für LT WfbM und FB gültig:

und für diesen Leistungstyp anteilig zutreffend
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lt. Arb.vertrag tatsächl. Ist

lt. Arb.vertrag tatsächl. Ist

Sonstige

Zugänge Abgänge

Diplom Pädagoge/in

Sonstige

Qualifiziertes Personal für fördernde und pflegerische Tätigkeiten
Personal begleitender Dienst

Fachkräfte insgesamt

Gesamtzahl

Klienten mit ergänzenden Leistungen

Gesamtzahl

Anzahl Klienten mit ergänzenden Leistungen

Heilerziehungspfleger/in

Klienten mit ergänzenden Leistungen gesamt

Betreuungspersonal

Krankenschwester/-pfleger

Qualifikation der Leitung

Altenpfleger/in
Hauswirtschaftskräfte
Ergotherapeut/in
Erzieher/in

Rehabilitationspädagoge/in
Psychologe/in

 Klienten der Hilfebedarfsgruppe 8

Krankenschwester/-pfleger

1.2. Leitung der Einrichtung und sonstige Personalausstattung

Summe Wochenarbeitsstd. 
Fachliche Leitung der Einrichtung 
(Name)

Heilpädagoge/in
Sozialarbeiter/in, Sozialpädagoge/in

 Klienten der Hilfebedarfsgruppe 4

 Klienten der Hilfebedarfsgruppe 5

PTL B

NB

Anzahl der betreuten Klienten nach Hilfebedarfsgruppen am Stichtag 15.10.....

 Klienten der Hilfebedarfsgruppe 1

Produktionshelfer/in

 Klienten der Hilfebedarfsgruppe 5

Nicht-Fachkräfte insgesamt

Altenpfleger/in
Hauswirtschaftskräfte
Ergotherapeut/in
Erzieher/in

1.3.  Personalfluktuation im Berichtsjahr

Fachkräfte insgesamt

Fachkraft gem. § 9 Abs. 3 Werkstättenverordnung (WVO)

 Anzahl der betreuten Klienten im Berichtszeitraum (Kalenderjahr)

Sozialarbeiter/in, Sozialpädagoge/in

Fachkraft gem. § 10 Werkstättenverordnung (WVO) (s. begleitender Dienst)

 Klienten der Hilfebedarfsgruppe 1

Psychologe/in
Rehabilitationspädagoge/in
Arzt/Ärztin

"Fachkraft in der Behindertenhilfe"

 Klienten der Hilfebedarfsgruppe 10

 Klienten der Hilfebedarfsgruppe 11

 Klienten der Hilfebedarfsgruppe 12

Klienten insgesamt

"Fachkraft in der Behindertenhilfe"

Arzt/Ärztin

 Klienten der Hilfebedarfsgruppe 3

Ehrenamtliche Helfer/innen

Nicht-Fachkräfte

Heilerziehungspfleger/in
Heilpädagoge/in

 Klienten der Hilfebedarfsgruppe 2

2. Belegung nach Hilfebedarfsgruppen 

Fachkraft gem. § 9 Abs. 3 Werkstättenverordnung (WVO)

 Klienten der Hilfebedarfsgruppe 7

Klienten mit ergänzenden Leistungen gesamt

 Klienten der Hilfebedarfsgruppe 11

 Klienten der Hilfebedarfsgruppe 12

Klienten insgesamt

PTL A

PTL A

 Klienten der Hilfebedarfsgruppe 6

 Klienten der Hilfebedarfsgruppe 7

 Klienten der Hilfebedarfsgruppe 8

 Klienten der Hilfebedarfsgruppe 9

 Klienten der Hilfebedarfsgruppe 10

PTL B

NB

 Klienten der Hilfebedarfsgruppe 2

 Klienten der Hilfebedarfsgruppe 3

 Klienten der Hilfebedarfsgruppe 9

Arbeitswoche in die der 15.10. fällt

Summe Wochenarbeitsstd. 
Arbeitswoche in die der 15.10. fälltvorübergehend Beschäftigte z.B. Zeitarbeitsfirmen, Honorarkraft 

 Klienten der Hilfebedarfsgruppe 6

 Klienten der Hilfebedarfsgruppe 4

Diplom Pädagoge/in

Leitung gesamt

Praktikanten, FsJ, Zivi, Mehraufwandsjobber gem. SGB II 

nur Stellenanteil für Leitung eintragen; 
Stellenanteil für Betreuung bei 1.1 eintragen

Zusatz nur für LT WfbM und FB gültig:

und für diesen Leistungstyp anteilig zutreffend

"versorgte" Klienten sind auch solche, 
die vorübergehend am Stichtag nicht 
da sind (Urlaub, Krankenhaus o.ä.)

fluegelb:

bezieht sich auf Personal, was lt. LT 
vorgehalten werden muss

fluegelb:

Anzahl der Personen 
angeben

fluegelb:

Anzahl der Personen 
angeben
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intern extern

Anzahl Bewohner mit HBG I

Anzahl Bewohner mit HBG II

Anzahl Bewohner mit HBG III

Anzahl Bewohner mit HBG IV

Anzahl Bewohner mit HBG V

Gesamtbelegung

Gesamtzahl

Gesamtbelegung

Besonderheiten Belegung am Stichtag (bzw. Berichtszeitraum)

GesamtzahlBelegung nach Hilfebedarfsgruppen am Stichtag 15.10. ....

Betreutes Einzelwohnen in der Woche, in die der 15.10. fällt

Belegung nach Hilfebedarfsgruppen am Stichtag 15.10......

Anzahl Personen mit HBG 1:6

Anzahl betreute Personen

Anzahl Betreuungsstunden

Anzahl Personen in Tagesbetreuung

Anzahl Personen mit HBG 1:12

Anzahl Personen mit HBG 1:9

Anzahl Personen mit HBG 1:3

"betreute" Klienten sind auch solche, die 
vorübergehend in der Berichtswoche nicht da sind 
(Urlaub, Krankenhaus o.ä.)
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